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BETRIEBSSCHUTZ PROTECTION D'ETABLISSEMENT PROTEZIONE DI STABILIMENTO

Anlage auch die Besatzung des Lösch-
und Rettungszuges zu alarmieren.
Ähnlich verläuft die Alarmierung im
Bahnhof Göschenen, wo auch Angehörige

der Ortsfeuerwehr zu Einsätzen
mit dem Lösch- und Rettungszug
aufgeboten werden. Im Jahre 1989
verzeichneten die Bahnhöfe Brig, Göschenen

und Bellinzona, aufgrund der
prekären Waldbrandgefahr, zusammen
mehr als 50 Ernstfalleinsätze. Diese
Einsätze, bei denen zum Teil Rohrführer

im Fels angeseilt werden müssten,
gehören nebst Tunneleinsätzen zu den
schwierigsten Aktionen eines nicht
professionellen Feuerwehrmannes. Auf
verschiedenen Dienststellen verfügen
die Betriebswehren über Alarmsirenen
oder über Funkrufempfänger.
Ein ebenfalls schwieriger Einsatz für
Feuerwehr und Betriebswehr bot sich
den Mannschaften der Lösch- und
Rettungszüge Rorschach und Rapperswil
bei einem wegen Radbruchs entgleisten
und in Brand geratenen Benzinzug in
Au (SG) im Herbst 1989.
Die Zusammenarbeit mit andern Partnern

wird durch dauernde Kontakte
mit Feuerwehren, Sanitätsdienst, Polizei

usw. sichergestellt. So wurde
beispielsweise im Herbst 1989 mit dem
Schweizerischen Feuerwehrverband

und der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen eine Rahmenvereinbarung

unterzeichnet. Diese Vereinbarung

regelt den Einsatz der Feuerwehren
auf Bahngebiet und die

Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und
Betriebswehr SBB.

Die Schutzbauten
Die SBB sind bei Neu- und Umbauten
im Rahmen der bestehenden Gesetze
verpflichtet, Schutzbauten zu erstellen.
Hierbei finden Absprachen der einzelnen

Bauabteilungen SBB mit den
Betriebswehrleitern der Kreisdirektionen
statt. Es werden grundsätzlich zwei
Arten von Schutzbauten, nämlich
Schutzräume für die Belegschaft sowie
Bereitstellungsanlagen für die
Organisationen erstellt. Die Erstellung von
Schutzplätzen für Bahnreisende ist
nicht vorgesehen und wäre, denkt man
an die riesigen Pendlerströme in grossen

Agglomerationen, gar nicht
realisierbar.

Der Sicherheitsdienst
Dem Chef der Betriebswehrstelle der
Generaldirektion ist zu den vorgenannten

Aufgaben noch die Leitung des
Sicherheitsdienstes Überbunden. Dieser,
zur Zeit in der Reorganisation begrif¬

fende Dienst befasst sich hauptsächlich
mit Personen- und Objektschutz und
pflegt enge Kontakte mit kantonalen
Polizeiinstanzen.

Schlussbemerkungen
Im Laufe der bald 150jährigen
Geschichte der Eisenbahn hat die Sicherheit

einen beachtlichen Stand erreicht.
Die Bahnen in der Schweiz gehören zu
den sichersten Verkehrsmitteln;
gravierende Unfälle sind unwahrscheinlich

geworden, können aber trotzdem
nicht völlig ausgeschlossen werden.
Die technische Sicherheit der Bahnen
in der Schweiz ist im Bereich der
Prävention ausserordentlich weit
fortgeschritten.

Was ihre eigenen Interventionsorgane
betrifft, ist uns keine andere europäische

Bahn mit einem derart umfangreichen
Potential an personellen und

materiellen Mitteln bekannt. Das
Zusammenspiel aller Beteiligten bei
unabwendbar eingetretenen Schadenereignissen

gleich welchen Ursprungs, der
läge- und zeitgerechte Einsatz von
Formationen hat humanitären Charakter
und wird dazu beitragen, Ereignisse
soweit möglich in Grenzen zu halten.
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